
Allgemeine geschäftsbedingungen 
textbüro dr. schäfer-strässer

	 I.	Geltungsbereich
 1. diese Agbs gelten für den gesamten geschäfts-

verkehr mit unseren Kunden (im Weiteren auch 
Auftraggeber genannt) im bereich der leistungen 
des textbüros dr. schäfer-strässer (Auftragneh-
merin). mit der beauftragung der leistung gelten 
diese bedin  gungen als angenommen. Abweichen-
de oder ergänzende Vereinbarungen gelten nur, 
wenn sie schriftlich bestätigt wurden.

	 II.	Auftragserteilung
 1. grundlage für den Vertragsabschluss ist ein Angebot  

des textbüros dr. schäfer-strässer. Alle Angebote 
sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich ver-
bindlich zugesichert werden.

 2. das Angebot enthält Angaben über die Art der  
gewünschten leistung (Korrektorat, lektorat, text-
erstellung u. a.), den umfang, den liefertermin, die 
Preis  berechnung sowie den gesamtpreis.

 3. änderungen des Auftrags sind gesondert zu verein-
baren. der ursprüngliche Kostenvoranschlag sowie  
die zuvor geplante lieferfrist werden gegebenen-
falls entsprechend geändert.

 4. der Auftrag gilt als erteilt, wenn eine schriftliche be-
stätigung durch den Auftraggeber beim textbüro  
dr. schäfer-strässer eingegangen ist. der Auftrag gilt  
als angenommen, wenn eine schriftliche Auftrags-
bestätigung des textbüros dr. schäfer-strässer 
beim Auftraggeber vorliegt.

 5. tritt der Auftraggeber vor lieferung der vereinbarten  
leistung aus gründen vom Auftrag zurück, die 
nicht von der Auftragnehmerin zu verantworten 
sind, so entsteht ihm eine Zahlungsverpflichtung 
gegenüber der Auftragnehmerin in höhe des Auf-
tragswertes.

	 III.	Bearbeitung
 1. die bearbeitung erfolgt gemäß den im Auftrag ge-

troffenen Vereinbarungen und wird grundsätzlich 
schnellstmöglich vorgenommen. die zu bearbeiten-
den texte und/oder die zur bearbeitung notwendi-
gen materialien sind vom Auftraggeber auf Papier 
und/oder digital so vorzulegen, dass die zeitliche 
einhaltung des Vertrages gewährleistet ist.

 2. Wenn nicht anders vereinbart, werden die Korrektu-
ren bei Word-dokumenten direkt in der datei durch - 
geführt. die texterstellung erfolgt ebenso in einer 
Word datei. Korrekturen in Papiervorlagen werden 
von der Auftragnehmerin entsprechend den gän-
gigen Korrekturzeichen-regelungen ausgeführt.

 3. grundlage der Korrekturen ist die aktuelle Ausgabe  
des rechtschreib-duden. Wünscht der Kunde die 
Korrektur nach alter rechtschreibung, muss er dies 
der Auftragnehmerin bei Auftragserteilung mittei-
len. sofern der Auftraggeber die Verwendung ei-
ner bestimmten terminologie wünscht, muss er die 
Auftragnehmerin darüber informieren und gleich-
zeitig die dafür erforderlichen unterlagen zur Ver-
fügung stellen; das gilt ebenso für sprachvarianten 
und besondere schreibweisen, die vom jeweils ak-
tuellen rechtschreib-duden abweichen und nicht 
korrigiert werden sollen.

 4. ist ein liefertermin absehbar nicht einzuhalten, 
verpflichtet sich das textbüro dr. schäfer-strässer, 
den Auftraggeber unverzüglich darüber zu infor-
mieren und einen neuen termin vorzuschlagen.

 5. das textbüro dr. schäfer-strässer hält insbesonde-
re bei umfangreichen und komplizierten Aufträgen 
regelmäßig Kontakt zum Auftraggeber. der Auf-
traggeber verpflichtet sich, bei der Klarstellung und  
beseitigung von missverständlichen formu lierungen  
im Ausgangstext behilflich zu sein. er hilft, Vorgaben,  
die für den Auftragnehmer im hinblick auf die 
text erstellung nicht eindeutig sind, auszuräumen, 
und stellt alle für die texterstellung erforderlichen 
dokumente und informationen rechtzeitig zur Ver-
fügung.

	 IV.	Lieferung
 1. die Auftragnehmerin ist um strikte einhaltung fest-

gesetzter termine bemüht. Verzögerungen können 
jedoch nicht ausgeschlossen werden (siehe Punkt 
3, Abschnitt 4).

 2. Wenn nicht anders vereinbart, erfolgt die lieferung 
entsprechend der Versandart, in der der text der 
Auftragnehmerin zugegangen ist, im Allgemeinen 
per e-mail. Auf Wunsch wird die Korrektur bzw. der 
erstellte text auch als Papierausdruck zugesandt. 
die Kosten dafür trägt der Auftraggeber. daneben 
kann im raum nrW auch eine persönliche übergabe  
vereinbart werden. Auch hier werden zusätzliche 
Kosten berechnet.
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 3. die Auftragnehmerin haftet nicht für den Versand, 
die datenübertragung und eventuell hieraus resul-
tierende fehler. eingangsbestätigungen der zu be-
ar   beitenden bzw. bearbeiteten fassung sind für 
beide seiten verpflichtend. der Auftraggeber ist für  
die überprüfung der Vollständigkeit der übersand-
ten texte zuständig.

 4. Alle Verpflichtungen von seiten des textbüros dr. 
schäfer-strässer sind erfüllt, wenn die zu bearbei-
tenden bzw. zu erstellenden texte entsprechend 
der vereinbarten Versandart in den Versand gege-
ben wurden. die elektronische lieferung gilt als 
erfolgt, wenn die texte nachweisbar an den Auf-
traggeber abgeschickt wurden. der Absendezeit-
punkt ist bei jeder Versandart maßgeblich für die 
vereinbarte lieferzeit.

	 V.	Rechnung	und	Zahlungsbedingungen
 1. die von der Auftragnehmerin zugesagten Preise 

sind endpreise, sie enthalten keine mehrwertsteu-
er; diese wird aufgrund der Kleinunternehmerrege-
lung (§ 19 ustg) auch nicht fällig.

 2. bei einem Auftragswert über 250,00 euro ist die 
Auftragnehmerin berechtigt, einen Vorschuss von 
bis zu 30 Prozent des gesamtpreises zu verlangen.

	VI.	Haftung	der	Auftragnehmerin
 1. die Auftragnehmerin haftet nur bei grob fahrlässi-

gem oder vorsätzlichem fehlverhalten und höchs-
tens bis zur vereinbarten Auftragssumme. eine 
haftung der Auftragnehmerin für folgeschäden, 
entgangenen gewinn o. ä. ist grundsätzlich ausge-
schlossen.

 2. die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die bear-
beitung mit größter sorgfalt durchzuführen. eine 
garantie für fehlerfreiheit ist ausgeschlossen. für 
sachliche, fachliche oder inhaltliche mängel, die die 
Auftragnehmerin nicht zu vertreten hat, wird keiner-  
lei haftung übernommen.

 3.  die Auftragnehmerin haftet nicht für schäden am 
text oder dessen Verlust, egal welcher ursache (etwa 
durch elektronische datenübertragung, Viren- oder  
andere schädlingsprogramme, schäden oder in-
kompatibilitäten in hardware oder software, höhe-
re gewalt, den Postweg, dritte). in solchen Aus-
nahmefällen ist das textbüro dr. schäfer-strässer 
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zu-
rückzutreten.

 4. ferner haftet das textbüro dr. schäfer-strässer 
nicht für rechtswidrige inhalte der zu bearbeiten-
den texte (z. b. Verletzungen des urheberrechts 
oder der Persönlichkeitsrechte dritter). Werden 
der Auftragnehmerin solche inhalte erst nach Ab-
schluss des Vertrags bekannt, so hat sie das recht, 
sofort vom Vertrag zurückzutreten. die bis dahin 
erbrachten leistungen zahlt der Auftraggeber in 
vollem umfang.

 5. für folgen, die sich aus der Weiterverwendung der 
bearbeiteten texte ergeben oder ausbleiben, z. b. 
das zustande kommen von Arbeits- oder Verlags-
verträgen, ist die haftung ebenfalls ausgeschlossen. 

	VII.	Vertraulichkeit
 1. die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle daten  

streng vertraulich zu behandeln, sie nur zum Zweck 
der Korrektur bzw. texterstellung zu verwenden 
und unter keinen umständen an dritte weiterzuge-
ben. das gilt auch über den Zeitraum der bearbei-
tung hinaus auf unbestimmte Zeit.

 2. Aufgrund der Kommunikation in elektronischer 
form zwischen Auftragnehmerin und Auftraggeber  
kann eine vollständige Vertraulichkeit nicht garan- 
tiert werden. es kann nicht vollständig ausge-
schlossen werden, dass unbefugte dritte auf über  - 
mittelte texte in netzwerken Zugriff nehmen. die 
Auftragnehmerin übernimmt für solche Zugriffe  
und deren folgen keine haftung.

	VIII.	Schlussbestimmungen
 1. erfüllungsort ist der geschäftssitz der Auftrag-

nehmerin. für die gesamte rechtsbeziehung zwi-
schen dem textbüro dr. schäfer-strässer und dem 
Auftraggeber gilt das recht der bundesrepublik 
deutschland. gerichtsstand für streitigkeiten aus 
dem Vertragsverhältnis ist gummersbach.

 2. sollten eine oder mehrere Klauseln dieses Vertrages  
rechtsunwirksam sein, berührt dies nicht die rechts - 
wirksamkeit der restlichen Klauseln. Vielmehr wird 
die rechtsunwirksame Klausel durch eine rechts-
wirksame Klausel ersetzt, die der unwirksamen 
Klausel rechtlich und wirtschaftlich am nächsten 
kommt.
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